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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 6. August 2007

mit vorübergehenden Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Vereinigten
Königreich

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 3852)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/552/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit leb-
enden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 3,

gestützt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11.
Dezember 1989 zur Regelung der veterinärrechtlichen Kontrol-
len im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den
gemeinsamen Binnenmarkt (2), insbesondere auf Artikel 9 Ab-
satz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aus dem Vereinigten Königreich wurde ein Ausbruch der
Maul- und Klauenseuche (MKS) gemeldet.

(2) Aufgrund des Inverkehrbringens von und des Handels
mit lebenden Paarhufern und bestimmten Erzeugnissen
dieser Tiere könnte die im Vereinigten Königreich herr-

schende MKS-Situation die Tierbestände in anderen Mit-
gliedstaaten gefährden.

(3) Im Rahmen der Richtlinie 2003/85/EG des Rates vom
29. September 2003 über Maßnahmen der Gemeinschaft
zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche, zur Auf-
hebung der Richtlinie 85/511/EWG sowie der Entschei-
dungen 89/531/EWG und 91/665/EWG und zur Ände-
rung der Richtlinie 92/46/EWG (3) hat das Vereinigte Kö-
nigreich Vorkehrungen getroffen und in den betroffenen
Gebieten weitere Maßnahmen eingeführt.

(4) Die Seuchenlage im Vereinigten Königreich macht eine
Verschärfung der vom Vereinigten Königreich bereits ge-
troffenen Maßnahmen zur MKS-Bekämpfung durch den
Erlass vorübergehender Schutzmaßnahmen auf Gemein-
schaftsebene in Zusammenarbeit mit dem betroffenen
Mitgliedstaat erforderlich, bis der Ständige Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit zusammen-
tritt.

(5) Mit der Richtlinie 64/432/EWG des Rates (4) sind vieh-
seuchenrechtliche Fragen beim innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen geregelt
worden.

(6) Mit der Richtlinie 91/68/EWG des Rates (5) sind tierseu-
chenrechtliche Fragen beim innergemeinschaftlichen Han-
delsverkehr mit Schafen und Ziegen geregelt worden.
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(7) Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992 über
die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel
mit Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der
Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft,
soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemein-
schaftsregelungen nach Anhang A Abschnitt I der Richt-
linie 90/425/EWG unterliegen (1), regelt unter anderem
den Handel mit sonstigen Paarhufern, mit Samen, Eizel-
len und Embryonen von Schafen und Ziegen und mit
Embryonen von Schweinen.

(8) Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifi-
schen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs (2) regelt unter anderem seuchenrechtliche Fragen
im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Inver-
kehrbringen von frischem Fleisch, Hackfleisch, Separato-
renfleisch, Fleischzubereitungen, Fleisch von Zuchtwild,
Fleischerzeugnissen einschließlich von behandelten Mä-
gen, Blasen und Därmen sowie von Milcherzeugnissen.

(9) Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonde-
ren Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung
von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnis-
sen tierischen Ursprungs (3) regelt unter anderem die Ge-
nusstauglichkeitskennzeichnung von Lebensmitteln tier-
ischen Ursprungs.

(10) Nach Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezem-
ber 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vor-
schriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Ver-
trieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs (4) sind Fleischerzeugnisse einer Behandlung zu
unterziehen, die die Deaktivierung des Maul- und Klauen-
seuchevirus gewährleistet.

(11) Entscheidung 2001/304/EG der Kommission vom 11.
April 2001 über die Kennzeichnung und Verwendung
bestimmter tierischer Erzeugnisse im Zusammenhang
mit der Entscheidung 2001/172/EG mit Maßnahmen
zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Ver-
einigten Königreich (5) sieht ein Genusstauglichkeitskenn-
zeichen für bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs
vor, das nur für das Inland gilt.

(12) Mit der Richtlinie 92/118/EWG des Rates (6) sind die
tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Bedingungen
für den Handel mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in
der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemein-
schaft festgelegt worden, soweit sie diesbezüglich nicht
den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang
A Kapitel I der Richtlinie 89/662/EWG und — in Bezug
auf Krankheitserreger — der Richtlinie 90/425/EWG un-
terliegen.

(13) Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygiene-
vorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr be-
stimmte tierische Nebenprodukte (7) listet eine Reihe von
Behandlungen für tierische Nebenprodukte auf, mit de-
nen das Maul- und Klauenseuchevirus deaktiviert werden
kann.

(14) Mit der Richtlinie 88/407/EWG des Rates (8) sind die
tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innerge-
meinschaftlichen Handelsverkehr mit Sperma von Rin-
dern und an dessen Einfuhr festgelegt worden.

(15) Richtlinie 89/556/EWG des Rates (9) regelt viehseuchen-
rechtliche Fragen beim innergemeinschaftlichen Handel
mit Embryonen von Hausrindern und ihrer Einfuhr aus
Drittländern.

(16) Mit der Richtlinie 90/429/EWG des Rates (10) sind die
tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innerge-
meinschaftlichen Handelsverkehr mit Sperma von
Schweinen und an dessen Einfuhr festgelegt worden.

(17) Mit der Richtlinie 90/426/EWG des Rates (11) sind tier-
seuchenrechtliche Vorschriften für das Verbringen von
Equiden und für ihre Einfuhr aus Drittländern erlassen
worden.

(18) Die Lage wird auf der für den 8. August 2007 anberaum-
ten Sitzung des Ständigen Ausschusses für die Lebens-
mittelkette und Tiergesundheit überprüft, und die Maß-
nahmen werden erforderlichenfalls angepasst —
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Unbeschadet der Maßnahmen, die das Vereinigte Königreich im
Rahmen der Richtlinie 85/2003/EG erlassen hat, insbesondere
der Einrichtung einer zeitweiligen Kontrollzone nach Artikel 7
Absatz 1 dieser Richtlinie und eines vorübergehenden allgemei-
nen Verbringungsverbots gemäß Absatz 3 dieses Artikels, trägt
das Vereinigte Königreich dafür Sorge, dass folgende Bedingun-
gen erfüllt sind:

1. Es werden keine lebenden Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine
und anderen Paarhufer zwischen den in Anhang I und An-
hang II aufgelisteten Teilen seines Hoheitsgebiets verbracht.

2. Es werden keine lebenden Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine
und anderen Paarhufer aus den in Anhang I und Anhang II
aufgelisteten Teilen des Vereinigten Königreichs in andere
Teile der Gemeinschaft versandt oder durch diese Gebiete
durchgeführt.

3. Unbeschadet der von den zuständigen Behörden des Verein-
igten Königreichs angewendeten Einschränkungen der Ver-
bringung empfänglicher Tiere innerhalb Großbritanniens
und durch Großbritannien und abweichend von Absatz 2
dürfen die zuständigen Behörden die direkte und ununter-
brochene Durchfuhr von Paarhufern auf großen Straßen-
und Bahnverbindungen durch die in Anhang I und Anhang
II aufgelisteten Gebiete genehmigen.

4. Die Gesundheitsbescheinigungen, die lebende Rinder und
Schweine gemäß der Richtlinie 64/432/EWG sowie lebende
Schafe und Ziegen gemäß der Richtlinie 91/68/EWG bei
ihrer Versendung aus nicht in Anhang I und Anhang II auf-
gelisteten Teilen des Hoheitsgebiets des Vereinigten König-
reichs in andere Mitgliedstaaten begleiten müssen, werden
um folgenden Vermerk ergänzt:

„Tiere gemäß der Entscheidung 2007/552/EG der Kommis-
sion vom 6. August 2007 mit vorübergehenden Maßnahmen
zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Verein-
igten Königreich“.

5. Die Gesundheitsbescheinigungen, die von anderen als den
unter die Bescheinigungen gemäß Absatz 4 fallenden Paarhu-
fern bei ihrer Versendung aus nicht in Anhang I und Anhang
II aufgelisteten Teilen des Hoheitsgebiets des Vereinigten Kö-
nigreichs in andere Mitgliedstaaten mitgeführt werden müs-
sen, werden um folgenden Vermerk ergänzt:

„Lebende Paarhufer gemäß der Entscheidung 2007/552/EG
der Kommission vom 6. August 2007 mit Maßnahmen

zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Verein-
igten Königreich“.

6. Die Verbringung von Tieren, die eine Gesundheitsbescheini-
gung gemäß Absatz 4 oder 5 mitführen, in andere Mitglied-
staaten wird nur genehmigt, wenn die lokale Veterinärbe-
hörde die zuständigen Zentral- und Lokalbehörden im Be-
stimmungsmitgliedstaat drei Tage im Voraus über die Tier-
sendung informiert hat.

Artikel 2

(1) Das Vereinigte Königreich versendet kein Fleisch im Sinne
von Absatz 2 von Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen
sowie anderen Paarhufern, das aus den in Anhang I aufgelisteten
Teilen seines Hoheitsgebiets stammt oder das von Tieren ge-
wonnen wurde, die aus diesen Teilen seines Hoheitsgebiets
stammen.

(2) Der Begriff „Fleisch“ im Sinne von Absatz 1 schließt auch
„frisches Fleisch“, „Hackfleisch“, „Separatorenfleisch“ und
„Fleischzubereitungen“ im Sinne von Absatz 1 in Anhang 1
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 ein.

(3) Fleisch, das gemäß den Bestimmungen dieser Entschei-
dung nicht für die Versendung aus dem Vereinigten Königreich
zugelassen ist, ist gemäß Artikel 4 Absatz 1 zweiter Absatz der
Richtlinie 2002/99/EG des Rates oder gemäß der Entscheidung
2001/304/EG zu kennzeichnen.

(4) Sofern das Fleisch deutlich gekennzeichnet ist und seit
dem Erzeugungsdatum von Fleisch, das gemäß den Vorschriften
dieser Entscheidung nicht für Versendung außerhalb der Gebiete
gemäß Anhang I zugelassen ist, getrennt befördert und gelagert
wurde, gilt das Verbot von Absatz 1 nicht für Fleisch gemäß
Absatz 2, das mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß
Anhang I Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 ver-
sehen ist und

a) vor dem 15. Juli 2007 erschlachtet wurde oder

b) von Tieren stammt, die außerhalb der in Anhang II aufge-
führten Gebiete aufgezogen und geschlachtet bzw. im Fall
von Fleisch von Zuchtwild MKS-empfänglicher Arten getötet
worden sind.

(5) Die Einhaltung der genannten Bedingungen wird von der
zuständigen Veterinärbehörde unter der Überwachung der zent-
ralen Veterinärbehörden kontrolliert.
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(6) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für frisches Fleisch
von Tieren, die außerhalb der Gebiete gemäß Anhang I und
Anhang II aufgezogen und abweichend von der Regelung ge-
mäß Artikel 1 Absätze 1 und 2 auf direktem Wege und unter
amtlicher Aufsicht in verplombtem Transportmitteln zur unmit-
telbaren Schlachtung zu einem Schlachthof in dem außerhalb
der Schutzzone liegenden Gebiet gemäß Anhang I befördert
wurden. Dieses Fleisch darf jedoch nur in den in Anhang I
aufgelisteten Teilen des Hoheitsgebiets des Vereinigten König-
reichs in den Verkehr gebracht werden und muss folgende An-
forderungen erfüllen:

— das gesamte frische Fleisch trägt das Genusstauglichkeits-
kennzeichen gemäß Artikel 4 Absatz 1 zweiter Unterabsatz
der Richtlinie 2002/99/EG des Rates oder gemäß der Ent-
scheidung 2001/304/EG;

— die Betriebe arbeiten unter strenger tierärztlicher Überwa-
chung;

— das erzeugte frische Fleisch wird deutlich gekennzeichnet
und getrennt von Fleisch befördert und gelagert, das für
die Versendung außerhalb des Vereinigten Königreichs zuge-
lassen ist;

— die Einhaltung der genannten Bedingungen wird von der
zuständigen Veterinärbehörde unter der Überwachung der
zentralen Veterinärbehörden kontrolliert, die den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission eine Liste der Betriebe
übermitteln, die sie in Anwendung dieser Vorschriften zu-
gelassen haben.

(7) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für frisches Fleisch
aus Zerlegungsbetrieben, die in dem Gebiet gemäß Anhang I
liegen und folgende Anforderungen erfüllen:

— Sie bearbeiten an ein und demselben Tag ausschließlich fri-
sches Fleisch im Sinne von Absatz 4. Nach der Verarbeitung
von Fleisch, das diese Anforderung nicht erfüllt, werden die
Anlagen gereinigt und desinfiziert;

— das gesamte frische Fleisch trägt das Genusstauglichkeits-
kennzeichen gemäß Anhang I Kapitel III der Verordnung
(EG) Nr. 854/2004;

— die Betriebe arbeiten unter strenger tierärztlicher Überwa-
chung;

— das in diesen Betrieben erzeugte frische Fleisch wird deutlich
gekennzeichnet und getrennt von Fleisch befördert und ge-

lagert, das nicht für die Versendung außerhalb der Gebiete
gemäß Anhang I zugelassen ist;

— die Einhaltung der genannten Bedingungen wird von der
zuständigen Veterinärbehörde unter der Überwachung der
zentralen Veterinärbehörden kontrolliert, die den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission eine Liste der Betriebe
übermitteln, die sie in Anwendung dieser Vorschriften zu-
gelassen haben.

(8) Fleisch, das aus dem Vereinigten Königreich in andere
Mitgliedstaaten versendet wird, führt eine von einem amtlichen
Tierarzt ausgestellte Veterinärbescheinigung mit. Die Veterinär-
bescheinigung enthält folgenden Vermerk:

„Fleisch gemäß der Entscheidung 2007/552/EG der Kommis-
sion vom 6. August 2007 mit vorübergehenden Maßnahmen
zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Verein-
igten Königreich“.

Artikel 3

(1) Das Vereinigte Königreich versendet keine Fleischerzeug-
nisse einschließlich von behandelten Mägen, Blasen und Därmen
von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen und anderen Paarhu-
fern aus den in Anhang I aufgelisteten Teilen seines Hoheitsge-
biets bzw. keine Fleischerzeugnisse, die mit Fleisch von Tieren
aus diesen Teilen seines Hoheitsgebiets zubereitet wurden.

(2) Vorausgesetzt, dass die Fleischerzeugnisse einschließlich
behandelter Mägen, Blasen und Därme deutlich gekennzeichnet
sind und seit dem Erzeugungsdatum von Fleischerzeugnissen
einschließlich von behandelten Mägen, Blasen und Därmen,
die gemäß den Vorschriften dieser Entscheidung nicht für Ver-
sendung außerhalb der Gebiete gemäß Anhang I zugelassen
sind, getrennt befördert und gelagert wurden, gilt das Verbot
von Absatz 1 nicht für Fleischerzeugnisse einschließlich behan-
delter Mägen, Blasen und Därme gemäß Absatz 2, die mit dem
Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß Anhang I Kapitel III der
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 versehen sind und

a) entweder aus Fleisch gemäß Artikel 2 Absatz 4 hergestellt
worden sind oder

b) mindestens einer der in Anhang III Teil 1 der Richtlinie
2002/99/EG aufgeführten Behandlungen gegen MKS unter-
zogen wurden.

(3) Die Einhaltung der genannten Bedingungen wird von der
zuständigen Veterinärbehörde unter der Überwachung der zent-
ralen Veterinärbehörden kontrolliert, die den anderen Mitglied-
staaten und der Kommission eine Liste der Betriebe übermitteln,
die sie in Anwendung dieser Vorschriften zugelassen haben.
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(4) Fleischerzeugnisse einschließlich behandelter Mägen, Bla-
sen und Därme, die aus dem Vereinigten Königreich in andere
Mitgliedstaaten versendet werden, führen eine amtliche Beschei-
nigung mit. Die Bescheinigung enthält folgenden Vermerk:

„Fleischerzeugnisse einschließlich behandelter Mägen, Blasen
und Därme gemäß der Entscheidung 2007/552/EG der Kom-
mission vom 6. August 2007 mit vorübergehenden Maßnah-
men zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Ver-
einigten Königreich“.

(5) Abweichend von Absatz 4 genügt es bei Fleischerzeugnis-
sen einschließlich behandelter Mägen, Blasen und Därme, die
den Anforderungen von Absatz 2 entsprechen und in einem
Betrieb verarbeitet wurden, der die HACCP-Prinzipien (1) und
ein prüfbares Standardverfahren anwendet und damit die Ein-
haltung und Erfassung der Behandlungsnormen gewährleistet,
dass die Einhaltung der Bedingungen für die Behandlung gemäß
Absatz 2 in dem Handelspapier aufgeführt ist, das die Sendung
begleitet und mit dem Sichtvermerk gemäß Artikel 9 Absatz 1
versehen ist.

(6) Abweichend von Absatz 4 genügt es bei Fleischerzeugnis-
sen einschließlich behandelter Mägen, Blasen und Därme, die in
luftdicht verschlossenen Behältnissen gemäß Absatz 2 Buchstabe
b so wärmebehandelt wurden, dass ihre Haltbarkeit garantiert
ist, dass die Wärmebehandlung in dem Handelspapier aufgeführt
ist, welches die Sendung begleitet.

Artikel 4

(1) Das Vereinigte Königreich versendet keine Milch aus den
in Anhang I aufgelisteten Teilen seines Hoheitsgebiets, unabhän-
gig davon, ob sie für den menschlichen Verbrauch bestimmt ist
oder nicht.

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für Milch, die
mindestens einer Behandlung unterzogen wurde gemäß

a) Anhang IX Teil A der Richtlinie 2003/85/EG, wenn sie für
den menschlichen Verbrauch bestimmt ist, oder

b) Anhang IX Teil B der Richtlinie 2003/85/EG, wenn sie nicht
für den menschlichen Verbrauch bestimmt ist oder wenn sie
zur Verfütterung an MKS-gefährdete Tierarten bestimmt ist.

(3) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für Milch aus Be-
trieben, die in den Gebieten gemäß Anhang I liegen und fol-
gende Anforderungen erfüllen:

a) Sie verwenden ausschließlich Milch, die entweder die Bedin-
gungen gemäß Absatz 2 erfüllt oder von Tieren stammt, die

außerhalb des Gebiets gemäß Anhang I gehalten und gemol-
ken werden,

b) die Betriebe arbeiten unter strenger tierärztlicher Überwa-
chung;

c) die Milch wird deutlich gekennzeichnet und von Milch und
Milcherzeugnissen, die nicht für die Versendung außerhalb
der Gebiete gemäß Anhang I der Gemeinschaft zugelassen
sind, getrennt befördert und gelagert;

d) Rohmilch aus außerhalb der Gebiete gemäß Anhang I liegen-
den Betrieben wird zu den vorgenannten Betrieben in Trans-
portfahrzeugen befördert, die vor ihrer Verwendung gereinigt
und desinfiziert wurden und die anschließend nicht mit Be-
trieben in den in Anhang I genannten Gebieten in Berührung
gekommen sind, in denen Tiere MKS-empfänglicher Arten
gehalten werden;

e) die Einhaltung der genannten Bedingungen wird von der
zuständigen Veterinärbehörde unter der Überwachung der
zentralen Veterinärbehörden kontrolliert, die den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission eine Liste der Betriebe,
die sie in Anwendung dieser Vorschriften zugelassen haben,
übermitteln.

(4) Milch, die aus dem Vereinigten Königreich in andere Mit-
gliedstaaten versendet wird, führt eine amtliche Bescheinigung
mit. Die Bescheinigung enthält folgenden Vermerk:

„Milch gemäß der Entscheidung 2007/552/EG der Kommis-
sion vom 6. August 2007 mit vorübergehenden Maßnahmen
zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Verein-
igten Königreich“.

(5) Abweichend von Absatz 4 genügt es bei Milch, die den
Anforderungen von Absatz 2 Buchstabe a oder b entspricht und
in einem Betrieb verarbeitet wurde, der die HACCP-Prinzipien
und ein prüfbares Standardverfahren anwendet, das die Einhal-
tung der Behandlungsnormen gewährleistet und aufzeichnet,
dass die Einhaltung der Bedingungen für die Behandlung gemäß
Absatz 2 Buchstabe a oder b in dem Handelspapier aufgeführt
ist, das die Sendung begleitet und mit dem Sichtvermerk gemäß
Artikel 9 Absatz 1 versehen ist.

(6) Abweichend von Absatz 4 genügt es bei Milch, die den
Anforderungen von Absatz 2 Buchstabe a oder b genügt und in
luftdicht verschlossenen Behältnissen so wärmebehandelt wurde,
dass ihre Haltbarkeit garantiert ist, dass die Wärmebehandlung
in dem Handelspapier aufgeführt ist, welches die Sendung be-
gleitet.

DEL 206/14 Amtsblatt der Europäischen Union 7.8.2007

(1) HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points.



Artikel 5

(1) Das Vereinigte Königreich versendet keine Milcherzeug-
nisse aus den in Anhang I aufgelisteten Teilen seines Hoheits-
gebiets, unabhängig davon, ob sie für den menschlichen Ver-
brauch bestimmt sind oder nicht.

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt unabhängig davon, ob
sie für den menschlichen Verbrauch bestimmt sind, nicht für
Milcherzeugnisse, die

a) vor dem 15. Juli 2007 hergestellt wurden;

b) aus Milch hergestellt wurden, die die Bedingungen gemäß
Artikel 4 Absatz 2 oder 3 erfüllt;

c) zur Ausfuhr in ein Drittland bestimmt sind, in dem die
Einfuhrbedingungen es ermöglichen, solche Erzeugnisse an-
deren als den in dieser Entscheidung festgelegten Behandlun-
gen zu unterziehen, die die Deaktivierung des Maul- und
Klauenseuchevirus gewährleisten.

(3) Unbeschadet Anhang III Abschnitt IX Kapitel II der Ver-
ordnung (EG) Nr. 853/2004 gilt das Verbot gemäß Absatz 1
nicht für Milcherzeugnisse, die für den menschlichen Verbrauch
bestimmt sind, und

a) aus Milch mit einem pH-Wert von weniger als 7,0 hergestellt
wurden, die für mindestens 15 Sekunden auf mindestens
72°C erhitzt wurde, wobei davon ausgegangen wird, dass
eine solche Behandlung nicht erforderlich ist für Fertiger-
zeugnisse, deren Bestandteile den jeweiligen tierseuchenrecht-
lichen Bedingungen dieser Entscheidung entsprechen;

b) aus Rohmilch von Rindern, Schafen oder Ziegen hergestellt
wurden, die mindestens 30 Tage in einem Betrieb innerhalb
der Gebiete gemäß Anhang I gehalten wurden, in dessen
Umkreis von mindestens 10 km während der letzten 30
Tage vor der Gewinnung der Rohmilch kein Ausbruch der
Maul- und Klauenseuche gemeldet wurde, wobei die Milch
einem Reifungsprozess von mindestens 90 Tagen unterzo-
gen wurde, während dem der pH-Wert der gesamten Sub-
stanz unter 6,0 gesenkt wird; die Rinde muss unmittelbar
bevor der Umhüllung oder Verpackung mit 0,2 % Zitronen-
säure behandelt werden.

(4) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für

a) Milcherzeugnisse aus Betrieben, die in den Gebieten gemäß
Anhang I liegen und folgende Anforderungen erfüllen:

— Sie verwenden ausschließlich Milch, die entweder die Be-
dingungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 erfüllt oder von
Tieren stammt, die außerhalb des Gebiets gemäß Anhang
I gehalten werden;

— alle im Enderzeugnis verwendeten Milcherzeugnisse erfül-
len entweder die Bedingungen gemäß Absatz 2 Buch-
stabe a oder b oder werden aus Milch von Tieren herge-
stellt, die außerhalb des Gebiets gemäß Anhang I gehal-
ten werden;

— die Betriebe arbeiten unter strenger tierärztlicher Über-
wachung;

— die Milcherzeugnisse werden deutlich gekennzeichnet
und von Milch und Milcherzeugnissen, die nicht für die
Versendung außerhalb der Gebiete gemäß Anhang I zu-
gelassen sind, getrennt befördert und gelagert;

— die Einhaltung der genannten Bedingungen wird von der
zuständigen Behörde unter der Verantwortung der zent-
ralen Veterinärbehörden kontrolliert, die den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission eine Liste der Be-
triebe, die sie in Anwendung dieser Vorschriften zuge-
lassen haben, übermitteln;

b) Milcherzeugnisse, die außerhalb der Gebiete gemäß Anhang I
unter Verwendung von Milch hergestellt werden, die vor
dem 15. Juli 2007 in den Gebieten gemäß Anhang I ge-
wonnen wurde, vorausgesetzt, die Milcherzeugnisse sind
deutlich gekennzeichnet und werden von Milcherzeugnissen,
die nicht zur Versendung außerhalb der Gebiete gemäß An-
hang I zugelassen sind, getrennt befördert und gelagert.

(5) Milcherzeugnisse, die aus dem Vereinigten Königreich in
andere Mitgliedstaaten versendet werden, führen eine amtliche
Bescheinigung mit. Die Bescheinigung enthält folgenden Ver-
merk:

„Milcherzeugnisse gemäß der Entscheidung 2007/552/EG der
Kommission vom 6. August 2007 mit vorübergehenden
Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche
im Vereinigten Königreich“.

(6) Abweichend von Absatz 5 genügt es bei Milcherzeugnis-
sen, die den Anforderungen von Absatz 2 Buchstaben a und b,
Absatz 3 und Absatz 4 entsprechen und in einem Betrieb ver-
arbeitet wurden, der die HACCP-Prinzipien und ein prüfbares
Standardverfahren anwendet und somit gewährleistet, dass die
Behandlungsnormen eingehalten und aufgezeichnet werden und
die Einhaltung der Bedingungen für die Behandlung gemäß Ab-
satz 2 Buchstaben a und b, Absatz 3 und Absatz 4 in dem
Handelspapier aufgeführt ist, das die Sendung begleitet und mit
dem Sichtvermerk gemäß Artikel 9 Absatz 1 versehen ist.

(7) Abweichend von Absatz 5 genügt es bei Milcherzeugnis-
sen, die den Anforderungen von Absatz 2 Buchstaben a und b,
Absatz 3 und Absatz 4 genügen und in luftdicht verschlossenen
Behältnissen so wärmebehandelt wurden, dass ihre Haltbarkeit
garantiert ist, dass die Wärmebehandlung in dem Handelspapier
aufgeführt ist, welches die Sendung begleitet.
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Artikel 6

(1) Das Vereinigte Königreich versendet weder Sperma noch
Eizellen und Embryonen von Rindern, Schafen, Ziegen, Schwei-
nen oder anderen Paarhufern aus den in Anhang I aufgelisteten
Teilen seines Hoheitsgebiets in andere Teile seines Hoheitsge-
biets.

(2) Das Vereinigte Königreich versendet weder Sperma noch
Eizellen und Embryonen von Rindern, Schafen, Ziegen, Schwei-
nen oder anderen Paarhufern aus den in Anhang I und Anhang
II aufgelisteten Teilen seines Hoheitsgebiets.

(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht
für

a) gefrorenes Rindersperma und gefrorenes Schweinesperma,
die vor dem 15. Juli 2007 gewonnen wurden, und

b) gefrorenes Rindersperma, gefrorenes Schweinesperma und
Rinderembryonen, die gemäß den Bestimmungen der Richt-
linien 88/407/EWG, 90/429/EWG und 89/556/EWG des
Rates in das Vereinigte Königreich eingeführt wurden und
seit der Einfuhr in das Vereinigte Königreich weder bei der
Lagerung noch beim Transport mit Sperma oder Embryonen
in Berührung gekommen sind, die gemäß Absatz 1 und 2
nicht versendet werden dürfen.

Vor dem Versand des Spermas übermittelt das Vereinigte König-
reich der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die Liste
der zum Zwecke dieses Absatzes zugelassenen Besamungsstatio-
nen.

(4) Die Gesundheitsbescheinigung gemäß der Richtlinie
88/407/EWG, die gefrorenes Rindersperma bei seiner Versen-
dung aus dem Vereinigten Königreich in andere Mitgliedstaaten
mitführen muss, wird um folgenden Vermerk ergänzt:

„Gefrorenes Rindersperma gemäß der Entscheidung
2007/552/EG der Kommission vom 6. August 2007 mit
vorübergehenden Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul-
und Klauenseuche im Vereinigten Königreich“.

(5) Die Gesundheitsbescheinigung gemäß der Richtlinie
90/429/EWG, die gefrorenes Schweinesperma bei seiner Versen-
dung aus dem Vereinigten Königreich in andere Mitgliedstaaten
mitführen muss, wird um folgenden Vermerk ergänzt:

„Gefrorenes Schweinesperma gemäß der Entscheidung
2007/552/EG der Kommission vom 6. August 2007 mit
vorübergehenden Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul-
und Klauenseuche im Vereinigten Königreich“.

(6) Die Gesundheitsbescheinigung gemäß der Richtlinie
88/556/EWG, die Rinderembryonen bei ihrer Versendung aus

dem Vereinigten Königreich in andere Mitgliedstaaten mitführen
müssen, wird um folgenden Vermerk ergänzt:

„Rinderembryonen gemäß der Entscheidung 2007/552/EG
der Kommission vom 6. August 2007 mit vorübergehenden
Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche
im Vereinigten Königreich“.

Artikel 7

(1) Das Vereinigte Königreich versendet keine Häute und
Felle von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen oder anderen
Paarhufern aus den in Anhang I aufgelisteten Teilen seines Ho-
heitsgebiets.

(2) Das Verbot gilt nicht für vor dem 15. Juli 2007 gewon-
nene Häute und Felle oder Häute und Felle, die die Bedingungen
gemäß Anhang VIII, Kapitel VI, Abschnitt A Nummer 2 Buch-
staben c oder d der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 erfüllen.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass behandelte Häute und Felle
wirksam von unbehandelten Häuten und Fellen getrennt wer-
den.

(3) Das Vereinigte Königreich trägt dafür Sorge, dass Häute
und Felle von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen oder ande-
ren Paarhufern, die in andere Mitgliedstaaten versendet werden
sollen, eine Bescheinigung mitführen, die folgenden Vermerk
enthält:

„Häute und Felle gemäß der Entscheidung 2007/552/EG der
Kommission vom 6. August 2007 mit vorübergehenden
Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche
im Vereinigten Königreich“.

(4) Abweichend von Absatz 3 genügt es bei Häuten und
Fellen, die den Anforderungen von Anhang VIII Kapitel VI Ab-
schnitt A Nummer 1 Buchstaben b bis e der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 entsprechen, dass sie von einem Handelspapier
begleitet werden, aus dem die Einhaltung der Bedingungen für
die Behandlung gemäß Anhang VIII Kapitel VI Abschnitt A
Nummer 1 Buchstaben b bis e der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002 hervorgeht.

(5) Abweichend von Absatz 3 genügt es bei Häuten und
Fellen, die den Anforderungen von Anhang VIII Kapitel VI Ab-
schnitt A Nummer 2 Buchstaben c oder d der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 entsprechen, dass sie von einem Handelspapier
mit dem Sichtvermerk gemäß Artikel 9 Absatz 1 begleitet wer-
den, aus dem die Einhaltung der Bedingungen für die Behand-
lung gemäß Anhang VIII Kapitel VI Abschnitt A Nummer 2
Buchstaben c oder d der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 her-
vorgeht.
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Artikel 8

(1) Das Vereinigte Königreich versendet keine nach dem 15.
Juli 2007 hergestellten Erzeugnisse von nicht unter die Artikel
2, 3, 4, 5, 6 und 7 fallenden Rindern, Schafen, Ziegen, Schwei-
nen oder anderen Paarhufern aus den in Anhang I aufgelisteten
Teilen seines Hoheitsgebiets.

Das Vereinigte Königreich versendet keinen Mist und keine Jau-
che aus den in Anhang I aufgelisteten Teilen seines Hoheitsge-
biets.

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 gilt nicht für

a) tierische Erzeugnisse, die folgenden Behandlungen unterzo-
gen wurde:

— Hitzebehandlung in einem hermetisch verschlossenen Be-
hältnis bei einem Fo-Wert von mindestens 3,00 oder

— Hitzebehandlung, bei der die Kerntemperatur des Erzeug-
nisses auf mindestens 70 °C gebracht wird;

b) Blut und Blutprodukte gemäß der Begriffsbestimmung von
Anhang I Nummern 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002, die mindestens einer der Behandlungen nach
Anhang VIII, Kapitel IV, Abschnitt A, Nummer 3 Buchstabe
a ii, gefolgt von einer Wirksamkeitsprüfung, unterzogen
wurden;

c) Schmalz und ausgelassene Fette, die der Hitzebehandlung
gemäß Anhang VII Kapitel IV Abschnitt B Nummer 2 Buch-
stabe d iv der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 unterzogen
worden sind;

d) Tierdärme, die gereinigt, ausgeschabt und anschließend ent-
weder gesalzen, gebleicht oder getrocknet wurden und wenn
danach wirksame Vorkehrungen gegen eine Rekontaminie-
rung getroffen wurden;

e) Schafwolle, Wiederkäuerhaare und Schweineborsten, die in-
dustriell gewaschen wurden oder aus dem Gerbungsprozess
hervorgegangen sind, und unverarbeitete Schafwolle, Wieder-
käuerhaare und Schweineborsten, die trocken und fest ver-
packt sind;

f) Heimtierfutter, das den Anforderungen von Anhang VIII Ka-
pitel II Abschnitt B Nummern 2 bis 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 entspricht;

g) zusammengesetzte Erzeugnisse, die Erzeugnisse tierischen
Ursprungs enthalten und keiner weiteren Behandlung unter-
zogen werden, wobei davon ausgegangen wird, dass die Be-
handlung nicht erforderlich ist für Fertigerzeugnisse, deren
Bestandteile den jeweiligen tierseuchenrechtlichen Bedingun-
gen dieser Entscheidung entsprechen;

h) Jagdtrophäen, die den Anforderungen von Anhang VIII Ka-
pitel VII Abschnitt A Nummern 1, 3 oder 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1774/2002 entsprechen;

i) verpackte Erzeugnisse, die als In-vitro-Diagnostika oder La-
borreagenzien verwendet werden sollen.

(3) Das Vereinigte Königreich trägt dafür Sorge, dass tierische
Erzeugnisse gemäß Absatz 2, die in andere Mitgliedstaaten ver-
sendet werden sollen, eine amtliche Bescheinigung mitführen,
die folgenden Vermerk enthält:

„Tierische Erzeugnisse gemäß der Entscheidung 2007/552/EG
der Kommission vom 6. August 2007 mit vorübergehenden
Maßnahmen zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche
im Vereinigten Königreich“.

(4) Abweichend von Absatz 3 genügt es bei den in Absatz 2
Buchstaben b, c und d genannten Erzeugnissen, dass die in dem
gemäß dem einschlägigen Gemeinschaftsrecht erforderlichen
Handelspapier aufgeführte Einhaltung der Bedingungen für die
Behandlung mit einem Sichtvermerk gemäß Artikel 9 Absatz 1
bestätigt wird.

(5) Abweichend von Absatz 3 genügt es, dass den in Absatz
2 Buchstabe e genannten Erzeugnissen ein Handelspapier beige-
fügt ist, in dem entweder auf das industrielle Waschen oder
Hervorgehen aus dem Gerbungsprozess oder auf die Einhaltung
der Bedingungen gemäß Anhang VIII Kapitel VIII Nummern 1
und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Rates verwiesen
wird.

(6) Abweichend von Absatz 3 genügt es bei den in Absatz 2
Buchstabe g genannten Erzeugnissen, die in einem Betrieb er-
zeugt wurden, der die HACCP-Prinzipien und ein prüfbares
Standardverfahren anwendet, welches gewährleistet, dass die
vorbehandelten Zutaten den entsprechenden Veterinärbedingun-
gen dieser Entscheidung entsprechen, dass dies aus dem Han-
delspapier hervorgeht, das die Sendung begleitet und gemäß
Artikel 9 Absatz 1 mit einem Sichtvermerk versehen wird.

DE7.8.2007 Amtsblatt der Europäischen Union L 206/17



(7) Abweichend von Absatz 3 genügt es bei den in Absatz 2
Buchstabe i genannten Erzeugnissen, dass sie von einem Han-
delspapier begleitet werden, aus dem hervorgeht, dass die Er-
zeugnisse als In-vitro-Diagnostika oder Laborreagenzien verwen-
det werden sollen, sofern die Erzeugnisse deutlich mit der An-
gabe „Nur zur Verwendung als In-vitro-Diagnostika“ bzw. „Nur
zu Laborzwecken zu verwenden“ gekennzeichnet sind.

Artikel 9

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so tragen die
zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs dafür Sorge,
dass das gemäß dem Gemeinschaftsrecht erforderliche Handels-
papier für den innergemeinschaftlichen Handel mit einem Sicht-
vermerk versehen wird, indem eine Abschrift einer amtlichen
Bescheinigung beigefügt wird, aus der hervorgeht, dass das Her-
stellungsverfahren überprüft worden und dabei festgestellt wor-
den ist, dass es den einschlägigen Anforderungen des Gemein-
schaftsrechts entspricht und geeignet ist, den MKS-Virus zu ver-
nichten, oder dass die betreffenden Erzeugnisse aus vorbehan-
delten Materialien hergestellt wurden, die entsprechend zertifi-
ziert waren, und dass Maßnahmen getroffen worden sind, um
eine mögliche Rekontamination mit dem MKS-Virus nach der
Behandlung zu verhindern.

Eine solche Bescheinigung über die Prüfung des Herstellungsver-
fahrens muss einen Hinweis auf diese Entscheidung tragen, drei-
ßig Tage gelten, das Ende der Gültigkeitsdauer enthalten und
kann nach Kontrolle des Betriebes erneuert werden.

(2) Für Erzeugnisse, die im Einzelhandel an den Endverbrau-
cher verkauft werden sollen, können die zuständigen Behörden
des Vereinigten Königreichs genehmigen, dass das Handelspa-
pier für Sammeltransporte mit anderen Erzeugnissen als
frischem Fleisch, Hackfleisch, Separatorenfleisch und Fleisch-
zubereitungen, von denen jedes einzelne Erzeugnis nach den
Bestimmungen dieser Entscheidung ausgeführt werden darf,
mit einem Sichtvermerk versehen wird, indem eine Abschrift
einer amtlichen Veterinärbescheinigung beigefügt wird, aus der
hervorgeht, dass die Räumlichkeiten, von denen aus der Versand
erfolgt, über ein System verfügen, das gewährleistet, dass nur
Waren zum Versand gelangen, die soweit rückverfolgbar sind,
dass die Einhaltung der Bestimmungen der genannten Entschei-
dung durch entsprechende Dokumente nachgewiesen werden
kann; dieses System muss überprüft und für zufriedenstellend
befunden worden sein. Die Prüfungsbescheinigung für das Rück-
verfolgbarkeitssystem muss einen Hinweis auf diese Entschei-
dung tragen, dreißig Tage gelten, das Ende der Gültigkeitsdauer
enthalten und kann erst verlängert werden, nachdem eine neu-
erliche Kontrolle des Betriebs mit zufriedenstellendem Ergebnis
stattgefunden hat. Die zuständigen Behörden des Vereinigten
Königreichs übermitteln den übrigen Mitgliedstaaten und der
Kommission das Verzeichnis der Betriebe, die sie in Anwendung
dieser Vorschriften zugelassen haben.

Artikel 10

(1) Das Vereinigte Königreich trägt dafür Sorge, dass Fahr-
zeuge, die zur Beförderung lebender Tiere in den Gebieten ge-
mäß Anhang I und Anhang II verwendet werden, nach jeder

Verwendung gereinigt und desinfiziert werden, und erbringt ei-
nen entsprechenden Desinfektionsnachweis.

(2) Das Vereinigte Königreich trägt dafür Sorge, dass die Be-
treiber von Ausfuhrhäfen im Vereinigten Königreich sicherstel-
len, dass die Reifen von Fahrzeugen, die das Vereinigte König-
reich verlassen, mit einem Desinfektionsmittel behandelt wer-
den.

Artikel 11

Die Beschränkungen gemäß den Artikeln 3, 4, 5 und 8 gelten
nicht für die Versendung von in diesen Artikeln genannten
Erzeugnissen aus in Anhang I genannten Teilen des Hoheitsge-
biets des Vereinigten Königreichs, wenn diese Erzeugnisse

— entweder nicht im Vereinigten Königreich erzeugt wurden
und in ihrer Originalverpackung verblieben sind, auf der das
Ursprungsland der Erzeugnisse vermerkt ist, oder

— in einem zugelassenen Betrieb in einem der in Anhang I
genannten Teile des Hoheitsgebiets des Vereinigten König-
reichs aus vorbehandelten Erzeugnissen hergestellt wurden,
die nicht aus diesen Gebieten stammen und seit ihrer Ein-
fuhr in das Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs ge-
trennt von Erzeugnissen befördert, gelagert und verarbeitet
wurden, die nicht für die Versendung außerhalb der in An-
hang I genannten Gebiete zugelassen sind und gemäß dieser
Entscheidung von einem Handelspapier oder einer amtlichen
Bescheinigung begleitet werden.

Artikel 12

(1) Das Vereinigte Königreich trägt dafür Sorge, dass Equiden,
die aus seinen in Anhang I und II genannten Landesteilen in
andere Teile seines Hoheitsgebiets oder in andere Mitgliedstaaten
versendet werden, von einer Gesundheitsbescheinigung nach
dem Muster in Anhang C der Richtlinie 90/426/EWG des Rates
begleitet werden. Diese Bescheinigung wird nur für Equiden
ausgestellt, die aus einem Betrieb stammen, der keinem amt-
lichen Verbot gemäß Artikel 4 oder 10 der Richtlinie
85/2003/EWG des Rates unterliegt.

(2) Die Gesundheitsbescheinigung, die die Equiden begleitet,
die gemäß Unterabsatz 1 aus dem Vereinigten Königreich in
andere Mitgliedstaaten versendet werden, wird durch folgenden
Vermerk ergänzt:

„Equiden gemäß der Entscheidung 2007/552/EG der Kom-
mission vom 6. August 2007 mit vorübergehenden Maßnah-
men zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche im Ver-
einigten Königreich“.

Artikel 13

(1) Andere Mitgliedstaaten als das Vereinigte Königreich ver-
senden keine lebenden Tiere der empfänglichen Arten in die in
Anhang I aufgelisteten Teile des Hoheitsgebiets des Vereinigten
Königreichs.
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(2) Die Mitgliedstaaten überwachen das persönliche Gepäck
von Reisenden aus den in Anhang I aufgeführten Teilen des
Vereinigten Königreichs und führen Informationskampagnen
durch, um die Einführung von Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs in das Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten zu
verhindern.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten ändern ihre Handelsvorschriften, um sie mit
dieser Entscheidung in Einklang zu bringen. Sie unterrichten die
Kommission unverzüglich davon.

Artikel 15

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 6. August 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Folgende Gebiete im Vereinigten Königreich:

Großbritannien
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ANHANG II

Folgende Gebiete im Vereinigten Königreich:

Großbritannien

DE7.8.2007 Amtsblatt der Europäischen Union L 206/21


